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Prozessbevollm.; RAe

AMTSGERICHT BREMEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

ln dem Rechtsstreit

-Kraftfahrzeu gvermietung GmbH, vertr. d.d,u n d E l - , ä G F -

KIägerin

gogan

Vorstand.
r

hll al. Amtsgericht Bremen nach dem 1s.g,2010, der dem Schluss dermündlichen Verhandrung entsprochen hat, durch Richter am AmtsgerichtAuffarth für Recht erkannt.

Beklagte
Prozessbev-o.llln.: RAe H, €

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.



Gründe
(abgekurzt gemäß S 49S a ZpOl

Die Klägerin macht restliche Mietwagenkosten aus von Frau Andrea GF|t, Hamburg, abgetretenem Recnt geltend.

Der PKW der Geschalr-s^ten Frau rrts, amfl. Kennzeichen ß * rr), wur6. am 1B.4.2ooo oei"in"il ve*errrsu'rrfari'iriamuurg bechädigt. Esist unstreitig, dass die Bekragte fur oen Fr", tälbei ciesern un.aiientstandenen Schaden in voJrer Höhe Ersatz zu reisten hat. Für die Zeit derFahrzeugreparaturvom18'4 '2006oiszumäo.+'äi :ö 'Ä. tFrautslbei
der Klägerin einen pKW der Gruppe 4 zum ruorrätarii )uzugtich Haftungsre_
SliXlii!fl;r.lr.,f[il€ iälä??:,,nj 

angemretet Die rräserin oerecrrnetE-iarur

Auf die nach Abzug.I:n 10 7o ersparler.Eigenkosten verbreibenden € 909,80hat die Bekraste € 42s,40 gezahrt oiexa[eri;ä;ü mit der Krage die Zah_
fffiffiil::[f'" 

€ 424'7b zuzusrrch zinä ;;i;;ä'i'ichtricher R;;i;;

Die Klägerin behauptet, das Fahrzeug- sei angemessen. Sie habe nach demNormartrarif abgerechnet. Der c"..r,loigt" r,ä0" keinu weiteren Nachfor_schungen uber Mietwagenangebote ansteiten mrssen. öer Betrag seiauchnach der schwackeriste angemessen, Beiden u;;l;. äertagten vorgeregtenAngeboten handele es slch-um sondertarife oie rur no-loc-annrietungen nichtzur Vefugung stehen sondern 10 Tage irn Voraus i"""rui.n werden müssten
Die Bek/agte meint, dre Geschädigte hätte wegen des Arters des beschädigtenFahzeuzge von ca. 10 Jahren nri.rn Fahzeu! u";; i;; dürfen, dass eineo.der sachgerechter- weige, 

llei,GruRgen niedriger eingeordnet wird, sie härtden berechneten Preis nicht fLir'den'illormaäariisonouin iu, überhöht und ver-weist auf die Angebote verschiedener Mi.et*"g.n"n'ü"i.,. , Bereich deswohnsitzes des Geschädigten einscrrtießrich äer'rcra-n;, die für ein ver_gleichbares Fahrzeug und eine vergleichbare vrietJäüJr'einscrrtießlich Hafrtungsreduzierung weniger als den {ezahtten B;;ä;i;s"n

Die Klage ist unbegrundet

Die Geschädigte hat einen Anspruch auf.Erstattung der erforderrichen Mietwa-genkosten, In Anbetracht des Arters desrceschäoigi*-räirzeuges sind dieMierpreise für ein rahf!!' der Gruppe g zu 
"rit"iten. 

'tn"o".. 
Reger wird sie,ohne Marktforschung treiben zu müssen, m.ehlere Angeboten einhoren müssenbevor sie ein Fahzeug anmietet, um die erforderrich"i [Ät"n nicht zu über_schreiten. Da sie das nicht getan hat, hätte sie substantiiä,t orrr"gen mlrssen,dass ihr die von der Bekragten vorgeiegten gunstiö;;;;'M;"rangebote nichtzugänglich waren. Auch inioweit hät sä nicÄts;;;fi;d;;

Der Krägerin kann 
iy:l.."ighldarin geforgt werden, dass die von der Bekragtenvorgeregten Angebote für Ad-hoc-nimieiungen nicht zui üerugung stehensondern 10 Tage im voraus reserviert werdön mussten D"" uon der Bekragtenvorgelegte Angebot der Krägerin /äßt eine sorche ginschänxung nicht erken_nen' Es ist gerichtsbekannt, dass beiAnmietung". uuälols Internet derartigeVorlauffristen von verschiedenen Anbietern nicht verlangt werden.



Es ist danach davon auszugehen, dass e.s_dem Geschädigten möglich gewe_sen wäre, für die erforderriche zeit 
"in"n. 

Mi"il"g;;;;ä, Betrag anzumie_ten, der von der Beklagten 
"r.trü"i*ärOen ist öie OeäJnn.r"n und mit derKrase gertend gemachien höh;;;; K;;t"n waren Äitii"ätr.,t erforderrich.

Auf die weiteren Ausführungen der Klägerin insbesonde rc z.)rAusgestartuno
; : : # ii ;ryäi"#a 

r i re n u n d z u r n u s, 
" t "l ra rt J";; gl;;;" L i st e,, ko m m t e s-

Ein weiterer schadenersatzanspruch stand der Geschädigten nicht zu, so dasser auch nicht durch die Abtretung auf olä xrJg.;, ,#ää:" konnte.
Die Kostenentscheidung forgt aus g g1 zpo und die Entscheidung trber dievorläufige Voilstreckbari<eit äus g iOä ZpO.

gez. Auffarth
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